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Finanzielle Unterstützung 

 

 
So heißt die 

Unterstützung: 
 

 
Wer es bekommen kann und 
was es ist: 

 
Hier bekommt man das 
Geld und Informationen: 
 

 
 

 

Bildung  
und  

Teilhabe  
(BuT)  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Kinder können Geld bekommen 
für: 
 

 Kultur-/Sport-
/Freizeitaktivitäten, 

 Mittagessen in 
Einrichtungen, 

 Schulbedarf, 

 Lernförderung, 

 Tagesausflügen/Klassen-
fahrten 

 Schülerbeförderung 
 
Es muss von den Eltern 
beantragt werden. 
 
 
Für Empfänger*innen von  

 ALG II („Hartz 4“),  

 Sozialgeld,  

 Sozialhilfe 

 AsylbLG,  

 Wohngeld 
 Kinderzuschlag 

 

 
 

Empfänger*innen von 
Wohngeld, Sozialhilfe und 
Kinderzuschlag: 

Stadt Hürth, Sozialamt 
Friedrich-Ebert-Str. 40 
50354 Hürth (Hermülheim) 

 
Tel.: 02233 / 53-315 
 

Empfänger*innen von 
Asylbewerberleistungen: 
 

Tel.: 02233 / 53-311 
        02233 / 53-386 
 

Empfänger*innen von ALG II 
oder Sozialgeld: 
Jobcenter Rhein-Erft 
Geschäftsstelle Hürth 

Hans-Böckler-Str. 21a 
50354 Hürth (Hermülheim) 
 

Tel.:02234/93698-0 
 
Homepage: 

https://www.jobcenter-rhein-
erft.de/leistungen/bildung-und-
teilhabe.html 
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Finanzielle Unterstützung 

 
 

So heißt die 
Unterstützung: 

 

 
Wer es bekommen kann und 
was es ist: 

 
Hier bekommt man das 
Geld und Informationen: 
 

  
 

 

Wohngeld 
 
 

 
Wenn man wenig verdient kann 
man vielleicht einen Zuschuss 
zur Miete oder selbstgenutztem 
Eigentum bekommen.  
 
Wenn man Arbeitslosengeld II 
(Hartz 4), Sozialgeld, 
Berufsausbildungsbeihilfe oder 
BAföG bekommen, kann man 
kein Wohngeld bekommen. 
 

 
Hier man berechnen, ob sich ein 

Antrag lohnt: 
https://www.bmi.bund.de/DE/the
men/bauen-wohnen/stadt-

wohnen/wohnraumfoerderung/wo
hngeld/wohngeldrechner-
artikel.html 

 
Beantragen: 
Stadt Hürth 

Sozialamt/ Wohngeldstelle 
Friedrich-Ebertstr. 40 
50354 Hürth (Hermülheim) 

 
Tel.: 02233 / 53-511 
        02233 / 53–537 

 
 

 

Wohnberechti-
gungsschein 

 
 
 
 

 
Wenn man wenig Geld hat kann 
man vielleicht einen 
Wohnberechtigungsschein 
bekommen. 
 
Mit einem 
Wohnberechtigungsschein kann 
man in eine Sozialwohnung 
ziehen. 
 

 
Beantragen: 

Stadt Hürth 
Liegenschaftsamt 
Friedrich-Ebert-Straße 40 

50354 Hürth (Hermülheim) 
 
Tel: 02233 53 575 

Tel.: 02233 53580 
 
Informationen: 

https://www.huerth.de/vv/produkt
e/rathaus/fachbereich4/liegensch
aftsamt/wohnberechtigungsschei

n_beantragen.php 
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Finanzielle Unterstützung 

 

 
So heißt die 

Unterstützung: 
 

 
Wer es bekommen kann 
und was es ist: 

 
Hier bekommt man das 
Geld und Informationen: 
 

 

 
 

Hürth Pass 
 
 
 
 

 

Ermäßigte Preise bei 
städtischen Einrichtungen 
(z.B. Schwimmbad, 
Kulturveranstaltungen, Sport, 
Bücherei, Musikschule).  
 
Empfänger*innen von 

 Sozialhilfe,  

 Sozialgeld,  

 AsylbLG,  

 BAföG 
 Alleinerziehende und 

Familien mit geringem 
Einkommen 

 
Empfänger*innen von ALG II 

oder Sozialgeld: 
Jobcenter Rhein-Erft 
Geschäftsstelle Hürth 

Hans-Böckler-Str. 21a 
50354 Hürth 
Tel.:02234/93698-0 
 

https://www.jobcenter-rhein-
erft.de/leistungen/bildung-und-

teilhabe.html 
 
 

Empfänger*innen von 
Sozialhilfe, BAFÖG-
Empfänger*innen und 

Empfänger*innen AsylbLG:  
Stadt Hürth 
Sozialamt 

Tel.: 02233 / 53-326 
                         -322 
                         -315 

                         -310 
                         -355 
  

 
Alleinerziehende und Familien 
mit geringem Einkommen: 

Stadt Hürth 
Jugendamt 
Tel.: 02233 / 53-354 

 
Information: 
http://www.huerth.de/vv/produkte/

rathaus/dezernat3/sozialamt/huer
th-pass.php 
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Finanzielle Unterstützung 

 

 
So heißt die 

Unterstützung: 
 

 
Wer es bekommen kann und 
was es ist: 

 
Hier bekommt man das 
Geld und Informationen: 
 

 

 

 
Kinderzuschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Familien können Geld 
bekommen, für Kinder 
zwischen 0 und 25 Jahren. 
 
Die Kinder müssen zu Hause 
wohnen und dürfen nicht 
selber verheiratet sein. 
 
Die Eltern müssen Kindergeld 
bekommen. 
 
Die Eltern dürfen kein ALG II 
(Hartz4) bekommen. 
 
Die Eltern dürfen nur wenig 
verdienen und wenig 
Vermögen haben. 
 

 
Familienkasse NRW West  
Ubierstr. 7 - 11 
50321 Brühl  
Tel: 0800 4 5555 30 (Fragen 
zu Kindergeld und 
Kinderzuschlag) 
und 0800 4 55555 33 
(Auszahlungstermine)  
Homepage: 
https://con.arbeitsagentur.de
/prod/apok/service-vor-
ort/familienkasse-nordrhein-
westfalen-west-bruehl.html 
 
 
Informationen: 
https://familienportal.de/famil
ienportal/familienleistungen/
kinderzuschlag 
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Finanzielle Unterstützung 

 

 
So heißt die 

Unterstützung: 
 

 
Wer es bekommen kann und 
was es ist: 

 
Hier bekommt man das 
Geld und Informationen: 
 

 

 
 

MobilPASS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ermäßigte Fahrkarten für Bus 
und Bahn 
 
Empfänger*innen von  

 ALG II („Hartz 4“) 

 Sozialgeld 

 Sozialhilfe 

 AsylbLG 

 Leistungen der 
Kriegsopferfürsorge 

 
Empfänger*innen von ALG 
II oder Sozialgeld:  
Jobcenter Rhein-Erft 
Geschäftsstelle Hürth 
Hans-Böckler-Str. 21a 
50354 Hürth 
Tel.:02234/93698-0 
https://www.jobcenter-rhein-
erft.de/leistungen/bildung-
und-teilhabe.html 
 
 
 
Empfänger*innen von 
Sozialhilfe, BAFÖG-
Empfänger*innen und 
Empfänger*innen 
AsylbLG:  
Stadt Hürth 
Sozialamt 
Friedrich-Ebert-Str. 40 
50354 Hürth (Hermülheim) 
 
Tel.: 02233 / 53-318 
 
Informationen: 
https://www.vrs.de/tickets/m
obilpass-tickets.html 
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Finanzielle Unterstützung 

 

 
So heißt die 

Unterstützung: 
 

 
Wer es bekommen kann und 
was es ist: 

 
Hier bekommt man das 
Geld und Informationen: 
 

 
Schüler-Ticket 

und 
Prima-Ticket 

 
 
 

 
Man bekommt eine Fahrkarte 
wenn man einen weiten 
Schulweg hat. 
 
Der Wer zur Grundschule muss  
2 Kilometer oder länger sein. 
Der Weg ab der 5. Klasse muss  
3,5 Kilometer oder länger sein. 
In der Klasse 11, 12 und 13 
muss der Weg zur Schule  
5 Kilometer oder länger sein. 
 
Prima-Ticket (Grundschule): 
Man muss die Fahrkarte bei der 
Schule bestellen. 
Die Fahrkarte kostet für 
Grundschüler nichts. 
 
Schüler-Ticket (ab Klasse 5): 
Familien, die Hilfen zum 
Lebensunterhalt (SGB XII) 
beziehen, müssen 12 EUR pro 
Monat zahlen.  
Wenn man Hartz 4 oder 
Asylbewerber-Leistungen 
bekommt, muss man 
34,10 EUR pro Monat bezahlen. 
 
Man kann mit dem Schülerticket 
zu jeder Zeit und im gesamten 
VRS- Gebiet mit Bus und Bahn 
fahren. (Hürth, Köln, Bonn, 
Brühl, Frechen u.a.). 
 

 

Den Antrag für die Fahrkarte 
bekommt man in der Schule 
beim Sekretariat. 
 
Weitere Infos: 
Stadt Hürth 
Amt für Schule, Bildung, 
Sport 
Hohlweg 1 
50354 Hürth (Hermülheim) 
 
Tel.: 02233 53 340 

Und: 
https://www.vrs.de/tickets/tic
ketuebersicht/ticket/schuelerti
cket 
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Finanzielle Unterstützung 

 

 
So heißt die 

Unterstützung: 
 

 
Wer es bekommen kann und 
was es ist: 

 
Hier bekommt man das 
Geld und Informationen: 
 

 
 
 
 

Auwsbildungs-
Förderung 

BAFÖG 

& 
Berufs-

Ausbildungs-
Beihilfe 

BAB 
 
 
 
 

 

 
Man kann Zuschüsse 
bekommen, wenn man eine 
Ausbildung macht, studiert oder 
in die 11., 12. Oder 13. Klasse 
einer Schule geht. 
 
Wenn man eine Ausbildung 
macht und Kinder hat, kann 
man Geld für die 
Betreuungskosten bekommen. 
 
Wenn man einen Teil der 
Ausbildung oder des Studiums 
im Ausland macht, kann man 
auch Zuschüsse bekommen. 
 
Das Geld für Student*innen ist 
nur geliehen. Es muss später 
zurückgezahlt werden. 
 
 

 

Für Schüler*innen und 

Student*innen 
Ministerium für Schule und 
Bildung des Landes NRW 

 
https://www.bafög.de/de/alle-
antragsformulare-432.php 

 
 
Für Auszubildende: 

Bundesagentur für Arbeit: 
https://www.arbeitsagentur.de/bil
dung/ausbildung/berufsausbildun

gsbeihilfe-bab 
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Finanzielle Unterstützung 

 

 
So heißt die 

Unterstützung: 
 

 
Wer es bekommen kann und 
was es ist: 

 
Hier bekommt man das 
Geld und Informationen: 
 

 

 

 

Bundesstiftung 

Mutter und Kind 

 

 

 

Schwangere Frauen in 

Notlagen, können hier Geld 

bekommen für Sachen für das 

Baby und für sich selbst. 

Die Hilfe muss bei einer 

Schwangeren-Beratungsstelle 

oder beim Gesundheitsamt 

beantragt werden. 

 

 
Gesundheitsamt Rhein-Erft-Kreis 
Irina Schemp 

Tel.: 02271/83-15332 
E-Mail: irina.schemp@rhein-erft-
kreis.de   

 
https://www.bundesstiftung-
mutter-und-kind.de/  
 

 

 

Stiftung 
Herzenswunsch  

für  
Hürther Pänz 

 
 
 

 

Hier können Familien einmal 

Geld für dringende, besondere 

Sachen bekommen, wenn das 

Sozialamt und das Jugendamt 

nicht weiterhelfen kann. 

 

Zum Beispiel für Kindersachen, 

Klassenfahrt, Sportausrüstung 

und anderes. 

 

 

Susanne Boecker 
Tel.: 02233-792980 
E-Mail: info@stiftung-

herzenswunsch.de 
 
Homepage: http://www.stiftung-

herzenswunsch.de/  
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Finanzielle Unterstützung 

 

 
So heißt die 

Unterstützung: 
 

 
Wer es bekommen kann und 
was es ist: 

 
Hier bekommt man das 
Geld und Informationen: 
 

 
 

Befreiung von 
GEZ-Gebühren 

 

 
Wenn man in einer Wohnung 
wohnt muss man für 
Fernsehen und Radio GEZ-
Gebühren zahlen. 
Wenn man wenig Geld hat, 
kann man sich von der 
Zahlung befreien lassen. 
Man muss einen Antrag beim 
Sozialamt oder online bei der 
GEZ-Behörde ausfüllen. 
Das gilt für Empfänger*innen 
von: 

 ALG II („Hartz 4“) 

 Sozialgeld 

 Sozialhilfe 

 AsylbLG 

 Leistungen der 
Kriegsopferfürsorge 
 

 
Antrag ausfüllen: 
 

Sozialamt Stadt Hürth 
Fridrich-Ebert-Str. 40 
50354 Hürth (Hermülheim) 

 
Tel.: 02233 / 53-331 
 
ODER 

 
www.rundfunkbeitrag.de 
 

 

 

 

 

http://www.rundfunkbeitrag.de/

